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Satzung über die Erhebung von  

Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis 

der Stadt Wolmirstedt 

(Verwaltungskostensatzung) 
 
 
Aufgrund der §§ 4, 6 und 91 Gemeindeordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05. Oktober 
1993 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Art. 
5 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbst-
verwaltung vom 07. August 2002 (GVBl. LSA S. 336) 
und aufgrund der §§ 2 und 4 des Kommunalabgaben-
gesetzes (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), 
zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des 
Kommunalabgabengesetzes und des Wassergesetzes 
für das Land Sachsen-Anhalt vom 15. August 2000 
(GVBl. S. 526) hat der Stadtrat der Stadt Wolmirstedt 
am 20.03.2003 die folgende Satzung erlassen: 
 

§ 1    Allgemeines 

(1) Als Gegenleistung für Amtshandlungen und sons-
tige Verwaltungstätigkeiten - im nachfolgenden Ver-
waltungstätigkeiten -  im eigenen Wirkungskreis der 
Stadt werden nach dieser Satzung Gebühren und Aus-
lagen – im nachfolgenden Kosten – erhoben, wenn die 
Beteiligten hierzu Anlass gegeben haben. Verwaltungs-
tätigkeiten sind auch Entscheidungen über förmliche 
Rechtsbehelfe. 

(2) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vor-
nahme einer kostenpflichtigen Verwaltungstätigkeit ge-
richteter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme der 
Verwaltungstätigkeit gerichteter Antrag abgelehnt oder 
nach Aufnahme der Verwaltungstätigkeit vor der Ent-
scheidung zurückgenommen wird. 

(3) Die Erhebung von Kosten aufgrund anderer 
Rechtsvorschriften bleibt unberührt. 
 

§ 2    Gebühren 

(1) Die Höhe der Gebühren bemisst sich, unbeschadet 
des § 5, nach dem Kostentarif, der Bestandteil dieser 
Satzung ist, in  EURO. Die einzelne Gebühr ist auf 
volle EURO nach unten abzurunden. 

(2) Sind für die Festlegung von Gebühren durch den 
Kostentarif Mindest- und Höchstsätze bestimmt, so 
sind bei der Festsetzung der Gebühren das Maß des 
Verwaltungsaufwandes und der Wert des Gegenstandes 
zur Zeit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit 
zugrunde zu legen. 
Ist die Gebühr nach dem Wert des Gegenstandes zu 
bemessen, so ist der Wert einschließlich der Umsatz-
steuer zugrunde zu legen und auf volle EURO nach 
unten abzurunden.  

(4) Bei der Vornahme mehrerer gebührenpflichtiger 
Verwaltungstätigkeiten nebeneinander, ist für jede 
Verwaltungstätigkeit eine Gebühr zu erheben.  

(5) Wird ein Antrag auf Vornahme einer Verwaltungs-
tätigkeit 
 1. ganz oder teilweise abgelehnt oder 
 2. zurückgenommen, bevor die Verwaltungstätig-

keit beendet ist, 

so kann die Gebühr bis auf ein Viertel des vollen Be-
trages ermäßigt werden.  

(6) Bei einem Antrag der wegen Unzuständigkeit 
abgelehnt wird oder der auf unverschuldeter Unkennt-
nis beruht, kann die Gebühr außer Ansatz bleiben.  

(7) Wird eine zunächst abgelehnte Verwaltungstätig-
keit auf einen Rechtsbehelf hin vorgenommen, so wird 
die für die Ablehnung erhobene Gebühr angerechnet. 
 

§ 3   Rechtsbehelfsgebühren 

(1) Bleibt ein Rechtsbehelf erfolglos, betragen die 
Gebühren für die Entscheidung über den Rechtsbehelf 
das Eineinhalbfache der Gebühr, die für die angefoch-
tene Verwaltungstätigkeit anzusetzen war, mindestens 
jedoch 10,00 EURO. Für die Zurückweisung eines 
Widerspruchs darf nur dann eine Gebühr erhoben wer-
den, wenn der angefochtene Verwaltungsakt gebühren-
pflichtig war.  

(2) Wird dem Rechtsbehelf teilweise stattgegeben 
oder wird er ganz oder teilweise zurückgenommen, so 
ermäßigt sich die aus Absatz 1 ergebende Gebühr nach 
dem Umfang der Abweisung oder der Rücknahme, im 
Falle der Rücknahme auf höchstens 25 von Hundert.  

(3) Wird der Rechtsbehelfsbescheid ganz oder teilwei-
se aufgehoben oder zurückgenommen, so sind die 
gezahlten Rechtsbehelfskosten ganz oder teilweise zu 
erstatten, es sei denn, dass die Aufhebung allein auf 
unrichtigen oder unvollständigen Angaben desjenigen 
beruht, der den Rechtsbehelf eingelegt hat. 
 

§ 4    Gebührenbefreiungen 

(1) Gebühren werden nicht erhoben für 
 1. mündliche Auskünfte, soweit damit kein erheb-

licher Zeitaufwand verbunden ist, 
 2. Zeugnisse und Bescheinigungen in folgenden 

Angelegenheiten. 
  a) Arbeits- und Dienstleistungssachen, 
  b) Besuch von Schulen, 
  c) Zahlung von Ruhegehältern, Witwen- und 

Waisengeldern, Krankengeldern, Unterstüt-
zungen und dergleichen aus öffentlichen 
und privaten Kassen, 

  d) Nachweise der Bedürftigkeit, 
  e) Lohnbescheinigungen und Sozialversiche-

rungsunterlagen zur Vorlage bei der  Ren-
tenversicherung, 

 3. Verwaltungstätigkeiten, die die Stundung, 
Niederschlagung oder den Erlass von Verwal-
tungskosten betreffen,  

 4. Verwaltungstätigkeiten, zu denen  
  a) in Ausübung öffentlicher Gewalt eine 

andere Behörde im Lande, des Bundes oder 
eines anderen Bundeslandes Anlass gege-
ben hat, es sei denn, dass die Gebühr einem 
Dritten zur Last zu legen ist, 

  b) Kirchen und anderer Religions- und Welt-
anschauungsgemeinschaften des öffentli-
chen Rechts, einschließlich ihrer öffentlich-
rechtlichen Verbände, Anstalten und Stif-
tungen, Anlass gegeben haben, es sei denn, 
dass die Gebühr einem Dritten zur Last zu 
legen ist. 
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(2) Von der Erhebung einer Gebühr kann über die in 
Absatz 1 genannten Fällen hinaus ganz oder teilweise 
abgesehen werden, wenn daran ein erhebliches öffent-
liches Interesse besteht.  

(3) Die Absätze 1 und 2 werden bei Entscheidungen 
über Rechtsbehelfe nicht angewendet. 
 

§ 5    Auslagen 

(1) Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vor-
nahme von Verwaltungstätigkeiten Auslagen notwen-
dig, die nicht bereits mit der Gebühr abgegolten sind, 
so hat der Kostenschuldner sie zu erstatten. Dies gilt 
auch, wenn eine Gebühr nicht zu entrichten ist. Ausla-
gen hat der Kostenschuldner auch dann zu erstatten, 
wenn sie bei einer anderen am Verfahren beteiligten 
Behörde entstanden sind.  

(2) Als Auslagen werden insbesondere erhoben 
 1. Postgebühren für Zustellungen und Nachnah-

men sowie für die Ladung von Zeugen und 
Sachverständigen. Wird durch Bedienstete der 
Stadt zugestellt, so werden die für die Zustel-
lungen durch die Post mit Zustellungsurkunde 
entstehenden Postgebühren erhoben; 

 2. Gebühren für Ferngespräche, Telefax und In-
ternet; 

 3. Kosten öffentlicher Bekanntmachungen; 
 4. Zeugen- und Sachverständigengebühren; 
 5. bei Dienstgeschäften entstehende Reisekosten; 
 6. Beträge, die anderen Behörden oder anderen 

Personen für ihre Tätigkeit zu zahlen sind; 
 7. Kosten der Beförderung oder Verwahrung von 

Sachen und 
 8. Schreibgebühren für weitere Ausfertigungen, 

Abschriften, Durchschriften, Auszüge, Kosten 
für Fotokopien, Lichtpausen und Vervielfälti-
gungen nach den im Kostentarif vorgesehenen 
Sätzen.  

(3) Auslagen werden grundsätzlich in der Höhe erho-
ben, in der sie tatsächlich entstanden sind. In den Fäl-
len des Absatzes 2, Nummer 8 ist die Höhe der Ausla-
gen anhand des Kostentarifes, der Bestandteil dieser 
Satzung ist, zu ermitteln. Die Auslagen sind nicht ab-
zurunden. 

(4) Beim Verkehr mit den Behörden des Landes und 
beim Verkehr der Gebietskörperschaften, einschließ-
lich Verwaltungsgemeinschaften, im Lande unterein-
ander werden Auslagen nur erhoben, wenn sie im Ein-
zelfall den Betrag von 10,00 EURO übersteigen.  

(5) Bei der Bearbeitung eines Rechtsbehelfes sind die 
Auslagen nicht zu erstatten, wenn diesem stattgegeben 
wird und die Aufhebung nicht auf unrichtigen oder 
unvollständigen Angaben desjenigen beruht, der den 
Rechtbehelf eingelegt hat. 
 

§ 6    Kostenschuldner 

(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet, 
 1. wer zu einer Verwaltungstätigkeit Anlass ge-

geben hat, 
 2. wer die Kosten durch eine der Stadt gegenüber 

abgegebene oder ihr mitgeteilte Erklärung ü-
bernommen hat, 

 3. wer für die Kostenschuld eines anderen kraft 
Gesetzes haftet. 

(2) Kostenpflichtiger nach § 3 ist derjenige, der den 
Rechtsbehelf eingelegt hat.  

(3) Mehrere Kostenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 7    Entstehung der Kostenschuld 

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung 
der Verwaltungstätigkeit oder mit der Rücknahme des 
Antrages.  

(2) Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen 
entsteht mit der Aufwendung des zu erstattenden Be-
trages. 
 

§ 8   Festsetzung, Fälligkeit und Vollstreckung 

(1) Die Kostenschuld wird mit der Anforderung in-
nerhalb einer Woche fällig.  

(2) Gebühren und Auslagen werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren nach dem Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 23. Juni 
1994 (GVBl. LSA S. 710) in der jeweils geltenden 
Fassung vollstreckt. 
 

§ 9   Billigkeitsmaßnahmen 

Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können 
entsprechend § 13 a KAG-LSA ganz oder teilweise 
gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit 
eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten wür-
de und der Anspruch durch die Stundung nicht gefähr-
det erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Ein-
zelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlas-
sen werden. 
 

§ 10   Anwendung des Verwaltungskostengesetzes 

Die Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt gelten sinngemäß, soweit die 
Regelungen des KAG-LSA nicht ausdrücklich entge-
genstehen. 
 

§ 11   In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt an dem Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft. Gleichzeitig wird die Satzung vom 
02. Juni 2001 außer Kraft gesetzt. 
 
 
Wolmirstedt, den 26. März 2003 
 
 
 
 
Dr. Zander  
Bürgermeister 
 
           (Dienstsiegel) 
 
 
 
Anlage  Kostentarif zur Verwaltungskostensatzung 

der Stadt Wolmirstedt 


